




Bürgermeisteramt Engstingen          Vorlage 010/2021 ÖFFENTLICH 
10.02.2021 
 
§ 13 
 
Strukturkonzept zur Erschließung des Baugebiets Schafäcker 
‐ Vorstellung des Konzepts 
‐ Beratung und Beschlussfassung 
 

 
Anlagen: 
  Anlage 1:  Strukturkonzept Baugebiet Schafäcker 

Anlage 2:  Vorabzug Bebauungsplan Schafäcker, schriftlicher Teil 
Anlage 3:  Vorentwurf Bebauungsplan Schafäcker 

 
Sachdarstellung:  

 

Die Gemeinde Engstingen beabsichtigt die Ausweisung eines Wohngebiets zur Deckung des aktuellen 
Wohnbedarfs. In der Gemeinde besteht eine anhaltend hohe Nachfrage an Baugrundstücken. 
 
Die Fläche zwischen der Kirch‐ und Martinstraße bietet sich für eine geordnete Siedlungsarrondierung an, 
da sich das Baugebiet direkt an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließt. Mit der Aufstellung 
des Bebauungsplans „Schafäcker“ werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erschließung des 
Wohngebiets geschaffen, eine geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich gesichert und 
dem weiterhin hohen Bedarf an Wohnbaugrundstücken in der Gemeinde Rechnung getragen.  
 
Um die künftige städtebauliche Entwicklung des Ortsrandes aufzuzeigen, wurde im Vorfeld des 
Bebauungsplanverfahrens ein Strukturkonzept in Varianten erarbeitet. Das Strukturkonzept in der 
Variante 4 stellt das Ergebnis der Eigentümergespräche und Grundstücksverhandlungen dar. 
Geplant ist die Bebauung mit Einzel‐ und Doppelhäusern. Im Süden des Plangebiets sind auch Grund‐
stücke für Mehrfamilienhäuser bzw. Hausgruppen (Reihenhäuser) vorgesehen, um dem Bedarf an 
kleineren Wohnungen gerecht werden zu können. 
Die äußere Erschließung des Plangebiets erfolgt im Osten über die Churstraße/Martinstraße und im 
Nordwesten über die Straße „Beim Sportplatz“. Die innere Erschließung besteht aus einer Ringstraße mit 
weiterführenden Anschlüssen für eine spätere Weiterführung nach Westen.  
 
Aus diesem Strukturkonzept wurde der vorliegende Bebauungsplan erstellt, der dem Gemeinderat zur 
Beratung und Diskussion vorgelegt wird. 
 
Verfahren 
Seit Mai 2017 besteht nach § 13b BauGB die Möglichkeit zur Erschließung von Außenbereichsflächen 
ohne Umweltprüfung, deren Grundfläche kleiner als 10.000 m² ist und die an im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile anschließen. Der vorliegende Bebauungsplan erfüllt diese Voraussetzungen. Der Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt am 27.11.2019. 
Um das Verfahren nach § 13 b BauGB anwenden zu können, ist der Satzungsbeschluss des betreffenden 
Bebauungsplans bis zum 31.12.2021 zu fassen. 
 
Umweltverträglichkeit 
Entsprechend dem Verfahren nach § 13 b BauGB sind eine Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB und 
naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich. Ein Umweltbericht und eine Eingriffs‐
Ausgleichs‐Bilanzierung werden nicht erstellt. 
Zur Berücksichtigung der betroffenen Umweltbelange sind die abwägungserheblichen Belange untersucht 
und in der Umweltinformation zum Bebauungsplan dargestellt. 



Zudem wurde aufgrund der Nähe des Plangebiets zum Sportplatz und zu den landwirtschaftlichen 
Betrieben die Auswirkungen der Schall‐ und Geruchimmissionen gutachterlich geprüft. 
 

Im Ergebnis ist aufgrund der Geruchsvorbelastung im Nordwesten des Geltungsbereichs keine 
Wohnbebauung möglich. Die betroffenen Flächen werden daher im Bebauungsplan als Grünflächen 
ausgewiesen. 
 
Plangebiet 
Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand von Großengstingen, im direkten Anschluss an den 
Siedlungsbereich.  
Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 134 (teilweise), 135 (teilweise), 138, 146 
(teilweise), 154/1, 157 (teilweise), 879, 880, 881, 882, 883, 886/2, 887, 888/1, 888/2, 888/6, 890, 890/3 
(teilweise), 891, 892, 893, 895, 896, 897 (teilweise), 898 (teilweise), 902 (teilweise), 906 (teilweise), 907 
(teilweise), 909 (teilweise), 910 (teilweise), 912 (teilweise), 913 (teilweise), 914 (teilweise), 915 
(teilweise), 916 (teilweise), 917(teilweise), 918/1 (teilweise), 918/2 (teilweise), 918/3 (teilweise), 919 
(teilweise) sowie 2507/1 (teilweise) 
Die Größe des Plangebiets beträgt in dieser Abgrenzung ca. 3,45 ha. 
 
Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt abgegrenzt: 

 

 
 
Herr Künster und Herr Ambacher werden die Planung in der Sitzung erläutern. 

 
Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse während der Beratung unterbreitet die Verwaltung folgenden 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat stimmt dem vorgestellten Strukturkonzept und Vorentwurf zum Bebauungsplan 
„Schafäcker“ zu. Die Verwaltung wird zusammen mit dem Büro Künster beauftragt, auf dieser 
Grundlage das weitere Verfahren zur Bauleitplanung durchzuführen.“ 
 

2. Das Büro Ambacher wird beauftragt, die Erschließungsplanung fortzuführen und die 
Ausschreibung der Arbeiten vorzubereiten. 
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Die Katastergrundlage Stand 2017 wurde vom Ingenieurbüro Ambacher zur Verfügung gestellt.
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Die Katastergrundlage wurde von der Gemeinde Engstingen Stand 2019 zur Verfügung gestellt.
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1. Planungsrechtliche Festsetzungen

Allgemeine Wohngebiete
(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 4 BauNVO)

Einzel- und Doppelhäuser zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 2 BauNVO)

öffentliche Verkehrsfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Zweckbestimmung:

- Gehweg
- Fuß und Radweg
- Wirtschaftsweg

Öffentliche Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Verkehrsgrün

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grundflächenzahl
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und 19 BauNVO)

Abweichende Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 4 BauNVO)

geplante Grundstücke

2. Örtliche Bauvorschriften

3. Erläuterung der Nutzungsschablone

4. Darstellungen ohne Normencharakter

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der
örtlichen Bauvorschriften
(§ 74 Abs. 6 LBO)

Art der
Nutzung

Zahl d. Voll-
geschosse

NutzungsschabloneGrundflächen-
zahl -

Bauweise
Dachform/

Dachneigung

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 3 BauNVO)

Bäume anpflanzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)

geplantes Retentionsbecken

geplante Gebäude

bestehende Gebäude

bestehende Grundstücksgrenze

Flurstücksnummer
152/1

ED

Abgrenzung unterschiedliche Nutzung (Art und Maß)
(§§ 1 Abs. 4 und 16 Abs. 5 BauNVO)

PFG1

Gemeinde
Engstingen

Ausschnitt Flächennutzungsplan - unmaßstäblich

Übersichtsplan 1:10.000

Plangebiet

Großengstingen

Kleinengstingen

II m HB
Zahl der Vollgeschosse mit Höhenbeschränkung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und 20 Abs. 1 BauNVO)

Private Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Zweckbestimmung:

V R V = Versickerung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
R = Rückhaltung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Spielplatz
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

EFH= Erdgeschossrohfußbodenhöhe ü. NHN.
(§ 9 Abs. 3 BauGB)

EFH=

GD mehrseitig geneigte Dächer
(§ 74 Abs. 1 LBO)

15°- 45° Dachneigung
(§ 74 Abs. 1 LBO)

Grundstücksflächeca. 525m²

Grundstücksnummer1

M 1:500

Auslegungsbeschluss

Öffentliche Auslegung des Entwurfs
des Bebauungsplanes mit Begründung
gem. § 3 (2) BauGB

Satzungsbeschluss des Gemeinderats
gem. § 10 (1) BauGB

Ausgefertigt:
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses
Bebauungsplanes und der Örtlichen Bauvorschriften
stimmen mit dem Satzungsbeschluss überein.
Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

Architektur und
Stadtplanung

Dipl.-Ing.
Clemens Künster
Regierungsbaumeister
Freier Architekt
und Stadtplaner SRL
Ulm    Reutlingen

Bismarckstraße 25
72764 Reutlingen
Tel  07121 9499-50
Fax 07121 9499-530
www.kuenster.de
mail@kuenster.de

KÜNSTER
Architektur und

Stadtplanung

Dipl.-Ing.

Clemens Künster

Regierungsbaumeister

Freier Architekt

und Stadtplaner SRL

Ulm    Reutlingen

Bismarckstraße 25

72764 Reutlingen

Tel  07121 9499-50

Fax 07121 9499-530

www.kuenster.de

mail@kuenster.de

Bürgermeister

Durch ortsübliche Bekanntmachung am:

ist der Bebauungsplan in Kraft getreten. Bürgermeister

Engstingen, den

Engstingen, den

A1 M 1:   500

A3 M 1: 1.000

27.11.2019Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB

KÜN-FM 1040

Gemeinde Engstingen
Gemarkung
Großengstingen

1. BEBAUUNGSPLAN
2. ÖRTLICHE
BAUVORSCHRIFTEN

"Schafäcker"

1410.02.2021

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
gem. § 3 (1) BauGB

VORENTWURF

Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften bestehen
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Schriftlichen Teil (Teil B)

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB

PLANZEICHNUNG (TEIL A)

ZEICHENERKLÄRUNG

N
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Höhenlinie bestehendes Gelände
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Bürgermeisteramt Engstingen          Vorlage 011/2021 ÖFFENTLICH 
10.02.2021 
 
§ 14 
 
Sanierung der Sternbergstraße, 1. Bauabschnitt „West“ 
‐ Vorstellung der Planung 
‐ Beratung und Beschlussfassung 
 

 
Anlagen: 

Anlage 1:  Projektbeschreibung Büro Ambacher vom 01.02.2021 
Anlage 2:  Kostenberechnung Büro Ambacher vom 01.02.2021 
Anlage 3:  Ausbauplanung Straßenbau Büro Ambacher vom 01.02.2021 
Anlage 4:  Ausbauplanung Kanal, Wasser, Kabel, Büro Ambacher vom 01.02.2021 

 
Sachdarstellung: 
 

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am 14.10.2020 mit dem Tiefbauinvestitionsprogramm zur 

Sanierung der Sternbergstraße, Schwefelstraße und Steinbühlstraße, Ortsteil Kleinengstingen, befasst, 

auf die öffentliche Sitzungsvorlage 058/2020 wird insoweit verwiesen. 

Der Gemeinderat hat in dieser Sitzung das vorgelegte Bauprogramm zustimmend zur Kenntnis 

genommen und das Büro Ambacher beauftragt, eine Vorplanung für den ersten Bauabschnitt 

„Sternbergstraße West“ anzufertigen. 

Die Vorplanung für diesen Bauabschnitt liegt zwischenzeitlich vor, die Einzelheiten hierzu sind der von 

Herrn Ambacher verfassten Projektbeschreibung in der Anlage zu entnehmen. 

Die Umsetzung der Baumaßnahme ist im Entwurf des Haushaltsplans für 2021 enthalten und auch der 

Ortschaftsrat befürwortet die seit Jahrzehnten ausstehende und immer wieder verschobene Maßnahme. 

Herr Dipl.‐Ing. (FH) Rainer Ambacher wird die Planung in der Sitzung nochmals vorstellen und erläutern. 

Aus Sicht der Verwaltung sollte in dieser Sitzung auch ein Ausschreibungsbeschluss gefasst werden, um 

zeitnah die Ausschreibung der Maßnahme durchführen und die Bauarbeiten in diesem Jahr auch 

umsetzen zu können. 

 

Finanzierung:  

Die Gesamtkosten in Höhe von 654.000,‐ € brutto werden im Haushaltsplan 2021 bzw. im Wirtschaftsplan 

2021 der Wasserversorgung bereitgestellt. 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Der vorgelegten Planung zur Sanierung der Sternbergstraße, 1. Bauabschnitt Sternbergstraße 

West, wird zugestimmt. 
 

2. Die erforderlichen Mittel werden im Haushaltsplan 2021, bzw. im Wirtschaftsplan 2021 der 

Wasserversorgung zur Verfügung gestellt. 
 

3. Das Büro IBV Ambacher wird beauftragt, die Ausschreibung der Maßnahme vorzubereiten und 

durchzuführen. 



Bankverbindung:  Geschäftsführer:  Handelsreg.: HRB 354106 
Volksbank Bad Urach eG  Dipl. Ing.  (FH)  Amtsgericht   Stuttgart 
Blz  640 912 00  Rainer Ambacher Ust-IdNr.  DE223729349 
Kto.-Nr. 54 377 005    

IBV Ambacher m.b.H.   Stuttgarter Straße 45   72141 Walddorfhäslach 

 
 

Gemeinde Engstingen 
Gemeindeverwaltung 
z. Hd. Herrn Bgm. Storz 
Kirchstraße 6 
 
72829 Engstingen 
 
 
 
Ihre Zeichen                         Ihre Nachricht vom                         Meine Zeichen                         Tag 

         Am      01.02.2021 
 
 
 

Ausbau Sternbergstraße, Kleinengstingen 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Storz, 
 

nachdem die Kanal-TV-Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung abgeschlossen 
waren, wurde im vergangenen Jahr ein Investitionskonzept (Straßenbau, Kanalisation und 
Wasserleitung) der Bereiche Sternbergstraße, Schwefelstraße und Steinbühlstraße für die 
nächsten Jahre zusammengestellt. 
 
Teil dieses Investitionskonzeptes war der Ausbau der Sternbergstraße West, zwischen der 
Schwefelstraße und der Römerstraße, der nun im Jahr 2021 erfolgen soll. 
 
Im Folgenden erhalten Sie eine kurze Beschreibung der Maßnahme, sowie die gewünschte 
Kostenberechnung. 
 
Die angegebenen Kosten beinhalten die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %, sowie unser Honorar.  
 
Grundlage für die Kostenberechnung sind Einheitspreise von vergleichbaren Maßnahmen aus 
dem Jahr 2020, eine Preissteigerung für das Jahr 2021 wurde Aufgrund der derzeitigen 
Konjunkturlage nicht berücksichtigt. 
 
Die Kostenberechnung wurde aufgeteilt in die Bereiche Kanalisation, Wasserleitung und 
Straßenbau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straßenbau   Vermessung   Stadtplanung 
Wasserversorgung   Abwasserbeseitigung 

Stuttgarter Straße 45 

72141 Walddorfhäslach 

Telefon  (07127) 31525 
Telefax   (07127) 35674 
E-Mail     info@ibv-ambacher.de     
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Kanalisation 
 

Bestand: 63 m Kanalleitung DN 300 
110 m Kanalleitung DN 250 
7 Stk Kanalschächte 

 
Zustand: Nach der TV-Untersuchung ist die Kanalisation stark beschädigt  

(überwiegend Zustandsklasse 0 und 1). 
Es wurden zahlreiche Einzelschäden angetroffen, die sich mit einer 
geschlossener Kanalsanierung beheben lassen. 
Die Hydraulische Nachrechnung der Haltungen ergab in allen 
Haltungen zwischen Römerstraße und Schwefelstraße eine 
Überlastung.  

 
 
Geplant: Bei den Haltungen die stark beschädigt und zudem überlastet sind, 

halten wir eine Sanierung nicht für sinnvoll und empfehlen deshalb 
den Austausch der Haltungen. Zudem liegt der Kanal im unteren 
Teilbereich relativ hoch. Er soll im Zuge der Maßnahme nun tiefer 
eingelegt werden. 
Neubau von 5 Stk neuen Kanalschächten sowie neuen 
Kanalisationsrohren aus PP 
62 m DN 400 
87 m DN 300  
6 m DN 250  
 
Die Haltung zu den Gebäuden Schwefelstraße Geb. 6, 8 und 8/2 ist 
nicht überlastet. Wir empfehlen deshalb sie zu sanieren. 
Aufgrund der vielen Einzelschäden und der vorliegenden 
Spitzmuffenrohre (keine Dichtung in den Muffen) wird hier eine 
Renovierung auf einer Länge von 28 m mittels Inliner angestrebt. 

 
Kosten:               ca.   169.000,00 € 

 
 
 

Wasserleitung 
 
Bestand: Hauptwasserleitung, ca. 160 m, DN 100 
  4 Hydrantenschächte 
 
Zustand: Wasserleitung ist vermutlich Baujahr 1968-1976. 

Somit eventuell aus der ersten Generation der Duktilen Gussrohre 
und deshalb sehr anfällig gegen Lochfraß. 
Die Hausanschlussleitungen bestehen Teils aus Guss, die neueren  
Leitungen aus PE 

 
Geplant: Bei Austausch des Kanals, bzw. Ausbau der Straße sollte die 

Wasserleitung ebenfalls erneuert werden. 
Geplant sind deshalb ca. 160 m Wasserleitung aus PE, d= 160 mm, 

  sowie 3 Stk neue Hydrantenschächte 
  
Kosten:               ca.   143.000,00 € 
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Straßenbau 
 

Bestand: Ab der Schwefelstraße haben wir auf ca. 55 m Länge einen 8,0 m 
breiten öffentlichen Straßenzug. 
(ohne Gehweg und ohne Randeinfassung, ohne Entwässerung). 
Ab Höhe des Gebäudes 8 wurde die Straße jedoch schon einmal 
ausgebaut. 
Hier besteht eine ca. 6,10 m breite Fahrbahn mit beidseitiger 
Randeinfassung aus Beton und einem einseitigen Gehweg, mit einer 
Breite von ca. 1,80 m. 

 
Zustand:  Der erste Bereich ab der Schwefelstraße wurde noch nie endgültig 

ausgebaut und befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. 
Der mittlere Bereich wurde bis zur Römerstraße bereits teilweise 
ausgebaut und befindet sich zur Zeit in einem mäßigen Zustand.  
Die Leitungen für Niederspannung und Telekom sind bisher noch 
oberirdisch verlegt. 

 
Geplant:  Wir empfehlen einen Vollausbau der gesamten Straße, 
 Für den Bereich zwischen Schwefelstraße und Römerstraße 

schlagen wir einen Ausbau mit Fahrbahnbreite 6,00 m und einem 
einseitigen Gehweg mit 1,80 m Breite vor. 

 Im Zuge des Ausbaus soll die Straßenbeleuchtung erneuert und 
gegen LED-Leuchten ausgetauscht werden. Des Weiteren sollen 
nach Möglichkeit die Versorgungsleitungen für Strom, Telekom und 
Breitband im Erdreich mit verlegt werden. Die Leitungsträger wurden 
über die geplante Maßnahme informiert. 

 
Kosten:               ca.   342.000,00 € 
 

 
 
 
Der berechnete Gesamtaufwand stellt sich wie folgt dar: 
 

1.  Kanalisation         169.000,00  € 
2.  Wasserleitung       143.000,00  € 
3.  Straßenbau       342.000,00  € 

Gesamt        654.000,00  € 
 
 
 
 

Für Rücksprachen oder weitere Erläuterungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne und 
jederzeit zur Verfügung.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

    Dipl. Ing. (FH) R. Ambacher 
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Bürgermeisteramt Engstingen          Vorlage 012/2021 ÖFFENTLICH 
10.02.2021 
 
§ 15 
 
Wahl von Herrn Christoph Wagner zum stellvertretenden Ortsvorsteher des Ortsteils 
Kohlstetten 
 

 
 
Anlagen: 
  ‐ 

 
 

Sachdarstellung: 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.07.2019 Herrn Stefan Freudenmann zum stellvertretenden 
Ortsvorsteher des Ortsteils Kohlstetten gewählt. 

Auf die Sitzungsvorlage 056/2019, öffentlich, wird insoweit verwiesen. 

Nach dem Ausscheiden von Herrn Stefan Freudenmann aus dem Ortschafts‐ und Gemeinderat musste 
nun eine Nachfolgeregelung gefunden werden. 

Der Ortschaftsrat Kohlstetten hat dem Gemeinderat durch Beschluss vom 17.11.2020 vorgeschlagen, 
Herrn Christoph Wagner zum stellvertretenden Ortsvorsteher zu wählen. 

Herr Wagner war bereits von 2014 – 2019 stellvertretender Ortsvorsteher des Ortsteils Kohlstetten und 
ist den Anforderungen an dieses Amt bestens gewachsen. 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Herr Christoph Wagner wird bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode (2024) zum stellvertretenden 
Ortsvorsteher des Ortsteils Kohlstetten gewählt. 

 



Bürgermeisteramt Engstingen          Vorlage 013/2021 ÖFFENTLICH 
10.02.2021 
 
§ 16 
 
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Freiwillige Feuerwehr, 
Abteilung Großengstingen 
 

‐ Beratung und Beschlussfassung 
 

 
Anlagen: 

Stellungnahme des Gesamtkommandanten Herrn Anton Hummel zur Beschaffung des 

vorgesehenen MTW 

 
 

Sachdarstellung: 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.02.2020 den Feuerwehrbedarfsplan für die Freiwillige 

Feuerwehr Engstingen beschlossen, auf die öffentliche Sitzungsvorlage 008/2020 wird insofern 

verwiesen. 

Im Kapitel 6 des Feuerwehrbedarfsplans ist auch das Konzept für die Einsatzfahrzeuge und deren    

(Ersatz‐) Beschaffung enthalten, die Beschaffung eines MTW für die Abteilung Großengstingen ist in 

diesem Konzept für 2021 vorgesehen. 

Unter Nr. 6.3.2 Mannschaftstransportwagen heißt es hier: 
 
„Zur Sicherstellung von Personalkapazität an der Einsatzstelle sowie zur Beförderung von Jugendlichen 
innerhalb der Jugendarbeit verfügt die Freiwillige Feuerwehr Engstingen über derzeit zwei Mannschafts‐
transportwagen. Die Mannschaftstransportwagen sind im Feuerwehrhaus Kleinengstingen und 
Kohlstetten stationiert. 
 
In den Hinweisen zur „Leistungsfähigkeit der Feuerwehr“ wird beschrieben, dass die erste Einheit mit 
neun Funktionen die Einsatzstelle in der geforderten Frist von zehn Minuten erreichen muss. Tagsüber 
rücken die in den Abteilungen eingesetzten Löschfahrzeuge mit mindestens sechs Feuerwehrangehörigen 
aus. 
 
In diesem Feuerwehrbedarfsplan wird toleriert, dass die fehlenden drei oder mehr Funktionen mit einem 
Mannschaftstransportwagen an die Einsatzstelle kommen. Die Freiwillige Feuerwehr Engstingen sollte 
aufgrund ihrer Flächenlage künftig über mindestens drei Mannschaftstransportfahrzeuge verfügen. Ein 
weiterer Mannschaftstransportwagen sollte am Standort Großengstingen stationiert werden. 
Die drei Mannschaftstransportwagen sind eine wichtige Größe für die Jugendarbeit in der Freiwilligen 
Feuerwehr Engstingen. 
 

Nach der Fertigstellung des Neubaus des gemeinsamen Feuerwehrhauses für Groß‐und Kleinengstingen 

sollte geprüft werden, ob die Anzahl der Mannschaftstransportwagen auf zwei reduziert werden kann.“ 

Herr Gesamtkommandant Anton Hummel hat in der als Anlage beigefügten Stellungnahme der 

Freiwilligen Feuerwehr die Nutzungs‐ und Einsatzmöglichkeiten sowie die Anforderungen an den zu 

beschaffenden MTW ausführlich beschrieben. 



Seitens des Gemeinderates ist nun der Grundsatzbeschluss zur Beschaffung des MTW zu fassen, damit 

die Verwaltung zusammen mit der Feuerwehr die entsprechende Ausschreibung vorbereiten und 

durchführen kann. 

Die Kosten für den MTW werden derzeit auf ca. 85.000,‐ € geschätzt, das konkrete Ausschreibungs‐

ergebnis bleibt abzuwarten. 

Ein Antrag auf Bezuschussung des MTW wird beim Kreisbrandmeister gestellt. 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Gemeinderat stimmt der Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die 

Abteilung Großengstingen auf der Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans zu. 

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung zusammen mit der Feuerwehr vorzubereiten 

und durchzuführen. 



 

 

 

 

 

 

MTW Stichworte/Eckdaten 

Im Rahmen der sukzessiven Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes 

Beschaffung eines 

MTW- Mannschaftstransportwagen Platz für bis zu neun Personen 

- Führerscheinklasse B – 

 

 

 

Einige Daten/Beispiele für die Nutzung eines MTW’s  Florian Engstingen 1/19 

 

Nutzung -  Abt. Kommandant 

                   Führungsfahrzeug / Abschnittsleitung 

                   Fahrten zu Versammlungen -Sitzungen 

 

Nutzung-  Übungs- /Einsatzdienst 

                  Transport von zusätzlichen Einsatzkräften  

    Transport von kleineren Lasten und Geräten (zusätzliche Geräte, 

                             Verbrauchsmaterial, Verpflegung, Atemschutzlogistik usw.) 

                    Verkehrsabsicherung 

                    Zugfahrzeug für verschiedene Anhänger 

 

Nutzung-   Jugendfeuerwehr / Altersabteilung 

                    Künftig       Nutzung Kinderfeuerwehr 

 

Nutzung-   Fahrten zu überörtlichen Ausbildungen 

                   Fahrten zu Veranstaltungen/ Versammlungen 

 

Bereich Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr 

kann zu Evakuierungen eingesetzt werden 

Durchsagen an Bevölkerung über Sondersignalanlage 

 

  

 

 

 

eng1001
Textfeld
 013/2021 Anlage 



 

Techn. Baubeschreibung Mannschaftstransportwagen (MTW) 

Die Mannschaftstransortwagen (MTW) dienen dem Personentransport sowie Durchführung von 

Transport- und Logistikaufgaben, kleineren Umfangs. 

 

Anforderungen 

1. Die Anforderungen an Feuerwehrfahrzeuge nach DIN EN 1846-2 und E DIN 14502-2 DIN 

EN 14502-3 sind sinngemäß mit nachstehend beschriebenen Ergänzungen anzuwenden. 

a. Das Mitführen von digitalen Handsprechfunkgeräten (HandheldRadioTerminel -HRT) 

ist grundsätzlich nicht notwendig, da der Einsatzstellenfunk in Baden-Württemberg 

im analogen 2m-Bereich erhalten bleibt. 

b. Bezüglich der Außenlackierung darf ein serienmäßiges „rot“ des Herstellers verwendet 

werden, sofern dies in seiner optischen Wirkung in etwa dem „Feuerwehrrot RAL 3000“ 

entspricht. 

2.  Handelsübliche Fahrgestelle von Kleinbussen oder Kleintransportern ohne Pritschenaufbau 

mit einer zulässigen Gesamtmasse von max. 3.500kg 

3. Besatzung: 6 – 9 Personen 

4. Aufnahme einer feuerwehrtechnischen Beladung gemäß nachstehender Beladeliste. In 

Klammern gesetzte Stückzahlen sind Alternativen oder Beladungsgegenstände nach örtlichen 

Belangen, deren Gewicht bislang noch nicht im rechnerischen Gesamtgewicht der Beladung 

enthalten ist. 

5. Unbelegter Laderaum mit rutschfestem Bodenbelag im Heck des MTW mit einer 

Lademöglichkeit von mind. 100kg für z.B. Zusatzgebäck 

6. Es sind Sicherungsmaßnahmen zu treffen, die die Besatzung bei Unfällen vor herum- 

fliegenden Geräten und Beladung schützt. Dies muss durch den Einbau einer stabiler 

Trennwand oder eines stabilen Gitters erfolgen, das vom Dach bis zum Fußboden geht. Die 

ständig mitgeführte Beladung ist einzeln zu befestigen. 

7. Abschleppmöglichkeiten vorne und hinten 

8. Batteriekapazität =/>88 Ah, verstärkte Lichtmaschine (>1000 Watt, bei Leerlaufdrehzahl >250 

Watt)  

9. Dachbeladung ist nicht zulässig 

 

Norm -Beladeliste 

Warnkleidung (Weste mit Rückaufschrift „Feuerwehr“ )             6 Stück 

Tragbarer Feuerlöscher  ABC Löschpulver 6 kg                              1 Stück 

Verbandskasten DIN 14142 oder Notfalltasche                             1 Stück 

Explosionsgeschützt Einsatzstellenleuchte, DIN 14649                2 Stück 

2-m Handsprechfunkgerät                                                                 1 Stück 

Warndreieck                                                                                         1 Stück 

Warnleuchte                                                                                         1 Stück 

Klappspaten der Bundeswehr                                                            1 Stück 

Klauenbeil                                                                                              1 Stück 

Brecheisen                                                                                             1 Stück 
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Ist Führungsfahrzeug für den Geamtkommandant  (Gesamtkommandant unterstellt) 

Bei Einsätzen Einsatzleitung – an Einsatzstelle gebunden 

Feuerwehr Engstingen hat eine Führungsunterstützung-Gruppe aufgestellt aus allen 

3 Abteilungen. Diese Gruppe arbeitet mit dem ELW 

ELW kann 6 Personen transportieren 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Hummel 
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